
 

Anlage zur Drucksachen Nr. VII/319 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIER-TORE-STADT NEUBRANDENBURG 
 

20. Änderung des Flächennutzungsplanes 
 

 

 

 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
 

I. über die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) Nr. 1.1 bis 5.1 
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1.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

TÖB 4.5 (Neubrandenburger Stadtwerke, neu.sw 19.03.20)  

 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird beachtet (Verweis auf B-Plan Nr. 34): 

Die Stellungnahmen bzw. Hinweise sind bereits bei der Planaufstellung der  

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 „Weitin Neubrapharm“ beachtet bzw. 

abgewogen worden. Änderungserfordernisse für den Flächennutzungsplan bzw. dessen 

Begründung ergeben sich daraus nicht. 

 

 

zur FNP-Änderung keine Hinweise 

 
 

  

1 
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1.2/1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
 

TÖB 8.2 (Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt, 18.03.20) 

 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. - 3. keine Hinweise 

 

  



4 

1.2/2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

TÖB 8.2 (Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt, 18.03.20) 

 

 

3. Der Hinweis wird beachtet, wie folgt: 

Die untere Abfall- und Bodenschutzbehörde des Landkreises Mecklenburgische 

Seenplatte wurde im Verfahren zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 „Weitin/ 

Neubrapharm“ und parallel im Verfahren zur 20. Änderung des Flächennutzungsplanes 

beteiligt. Aus abfall- und bodenschutzrechtlicher Sicht sind keine Hinweise 

vorgebracht worden. Demnach sind keine Altlasten oder Anhaltspunkte für einen 

Altlastenverdacht im Plangebiet bekannt. 

 

Der entsprechende Hinweis wird in den Umweltbericht, Abschnitt 8.2.1 Beschreibung 

und Bewertung der Umweltauswirkungen „Schutzgut Boden“ aufgenommen: „… 

Altlasten oder ein Altlastenverdacht sind nicht bekannt.“ 

 

4. keine Hinweise 
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1.3 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

TÖB 15.3 (Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg, untere Denkmalschutzbehörde, 27.02.20) 

 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird beachtet. 

Das Vorhandensein von Bodendenkmalen wurde bereits bei der Planaufstellung 

berücksichtigt – im Umweltbericht, Abschnitt 8.2.1 Beschreibung und Bewertung der 

Umweltauswirkungen, Schutzgut „Kultur- und Sachgüter“ ist ein entsprechender 

Hinweis sowie ein Verweis auf die Beteiligung der unteren Denkmalschutzbehörde auf 

Ebene des Bauantrags erfolgt. 

Eine nachrichtliche Übernahme der Bodendenkmale erfolgte in der Planzeichnung der 

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 „Weitin/Neubrapharm“ 
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2.1/1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

TÖB 1.2 (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, 21.04.20) 

 

 

Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keine Hinweise (Verweis auf Stellungnahme zur frühzeitigen Beteiligung) 
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2.1/2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

TÖB 1.2 (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, 21.04.20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Der Hinweis wird beachtet wie folgt: 

In den Umweltbericht, Abschnitt 8.2.1 Beschreibung und Bewertung der 

Umweltauswirkungen, Tabelle, Punkt Schutzgut Wasser wird ein Hinweis zur geltenden 

Wasserschutzgebietsverordnung aufgenommen – „Auf das Sorgfaltsgebot des § 5 

WHG und auf die Wasserschutzgebietsverordnung (WSGVO) Neubrandenburg wird 

hingewiesen …“. Im Übrigen sind die betreffenden Trinkwasserschutzzonen bereits in 

den wirksamen Flächennutzungsplan bzw. in seine Begründung nachrichtlich 

übernommen worden. Dem Hinweisgebot auf die Trinkwasserschutzbestimmungen 

wird somit auf dieser Planungsebene ausreichend nachgekommen. Eine nachrichtliche 

Übernahme erfolgte auch im Bebauungsplan Nr. 34 „Gewerbegebiet Weitin/ 

Neubrapharm“ und dessen Begründung. 

 

2. Der Hinweis ist nicht für den Flächennutzungsplan (FNP) relevant. 

Der FNP stellt die beabsichtigte städtebauliche Entwicklung in den Grundzügen – hier 

Bauflächen im Maßstab 1:10.000 dar. Daraus lässt sich keine detaillierte Betroffenheit 

der Trinkwasserschutzbelange ableiten. Dies ist erst auf der Ebene der Projektplanung 

bzw. bei Bauanträgen möglich und wird bei der Bearbeitung von Bauanträgen 

beachtet. 

 

3. – 4., 6. Die Hinweise sind nicht für den Flächennutzungsplan relevant. 

 
  

1 

2 

3 
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2.1/3 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

TÖB 1.2 (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, 21.04.20) 

 

3. - 4., 6. Die Hinweise sind nicht für den Flächennutzungsplan relevant. 

Der FNP stellt die beabsichtigte städtebauliche Entwicklung in den Grundzügen dar, die 

Kennzeichnung von Anschluss- und Entsorgungspflichten sowie Hinweise auf 

technische Normen zählen nicht dazu. Die Hinweise sind auf der Ebene von konkreten 

Projektplanungen und Bauanträgen umzusetzen. 

 

5.  Der Hinweis wird beachtet wie folgt: 

In den Umweltbericht, Abschnitt 8.2.1 Beschreibung und Bewertung der 

Umweltauswirkungen, Tabelle, Punkt Schutzgut Wasser wird in der Spalte 

„Maßnahmen zur Vermeidung … erheblicher Umweltauswirkungen“ ein Hinweis zur 

geltenden Wasserschutzgebietsverordnung aufgenommen – „Die Verbote und 

Nutzungsbeschränkungen der WSGVO sind einzuhalten …“. 

 

 

 

  

3 

4 

5 

6 
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2.1/4 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

TÖB 1.2 (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, 21.04.20) 

 

 

7. Der Hinweis wird nicht beachtet. 

In den beiden Teilflächen der 20. Änderung des Flächennutzungsplanes und den 

umgebenden Bauflächen wurden keine grünordnerischen Festsetzungen getroffen. 

Diese erfolgen erst auf der nachfolgenden Planungsebene (Bebauungsplan Nr. 34 

Gewerbegebiet Weitin/Neubrapharm). 

 

8. Der Hinweis wird wie folgt beachtet: 

Die Belange des Gehölzschutzes sind im Verfahren zur 2. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 34 Gewerbegebiet Weitin/Neubrapharm berücksichtigt worden. 

 

9. Der Hinweis wird wie folgt beachtet: 

Im Planverfahren zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 Gewerbegebiet Weitin/ 

Neubrapharm wurde ein Artenschutzfachbeitrag (AFB) mit Festlegung von 

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen erstellt. Die Ergebnisse des AFB wurden in 

zusammengefasster Form in den Umweltbericht zur 20. Änderung des 

Flächennutzungsplanes übernommen. 

 

10. Der Hinweis ist nicht für den Flächennutzungsplan relevant. 

Der FLächennutzungsplan stellt die beabsichtigte städtebauliche Entwicklung in den 

Grundzügen dar, somit werden direkt keine Baumaßnahmen vorbereitet. Die 

aufgeführten Hinweise und Grundsätze sind auf der Ebene von detaillierten 

Projektplanungen und Bauanträgen umzusetzen. 

 

  

7 

8 

9 

10 
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2.2/1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

TÖB 18.1 (BUND Landesverband M-V, 09.03.20) 

 

 

Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. - 4. Die Hinweise werden nicht beachtet. 

 

Art, Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung/des Artenschutzfachbeitrags 

wurden von der unteren Naturschutzbehörde im Planverfahren zur 2. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 34 als fachgerecht und ausreichend eingeschätzt. Für den 

Flächennutzungsplan erfolgt keine gesonderte Erhebung von geschützten Biotopen 

oder Tierarten, es wird auf die Untersuchungsergebnisse im B-Plan-Verfahren 

zurückgegriffen. 

In den beiden Teilflächen der Flächennutzungsplanänderung sind keine nach § 20 

NatSchG M-V geschützten Biotope oder Vorkommen der Zauneidechse zu verzeichnen. 

Bis auf ein bestehendes Bahngleis, dessen Darstellung im Plan unverändert bleibt, sind 

auch keine Potenzialflächen für Zauneidechsenhabitate vorhanden. 
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2.2/2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

TÖB 18.1 (BUND Landesverband M-V, 09.03.20) 

 

 

 

 

 

 

5. Der Hinweis wird beachtet wie folgt: 

Im Umweltbericht, Abschnitt 8.2.1 Beschreibung und Bewertung der 

Umweltauswirkungen, Schutzgut „Pflanzen und Tiere“ wird bei der Bestandsaufnahme 

ein Hinweis zum Vorkommen geschützter Tierarten ergänzt – „Vorkommen einer 

geschützten Tierart (Waldohreule)“ 

Im Flächennutzungsplan wird die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen 

Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung in den Grundzügen dargestellt. Aus der 

Darstellung „gemischte Baufläche“ ergibt sich keine Beeinträchtigung des Brutreviers 

der Waldohreule. Dieses befindet sich in einem bereits baulich geprägten Bereich. 

Auswirkungen zukünftiger Baumaßnahmen sind erst auf Ebene konkreter 

Objektplanungen/Bauanträge abschätzbar. 

 

6. - 8. Die Hinweise sind nicht für den Flächennutzungsplan relevant. 

Der Flächennutzungsplan stellt die sich aus der städtebaulichen Entwicklung 

ergebende Art der Bodennutzung in den Grundzügen dar. Es werden nur 

Bauflächenkategorien geändert und planerisch keine neuen Bauflächen ausgewiesen. 

Aus gesamtstädtischer Sicht ergeben sich daraus für die beiden geänderten Teilflächen 

keine Kompensationserfordernisse, wohl aber für das größere Gebiet des 

Bebauungsplanes Nr. 34. 

Die Festsetzung einer Kompensationsmaßnahme für die Zauneidechse erfolgt im 

Verfahren zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 „Weitin/Neubrapharm“. Auf 

dieser Ebene erfolgt auch die Umsetzung und Evaluierung der Maßnahme mit 

Begleitung durch die untere Naturschutzbehörde. 
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3.1/1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

TÖB 2.3 (Straßenbauamt Neustrelitz, 22.08.19, 26.02.20) 

 

 

Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verweis auf Stellungnahme vom 22.08.19 aus der frühzeitigen Beteiligung. 
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3.1/2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

TÖB 2.3 (Straßenbauamt Neustrelitz, 22.08.19) 

 

Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Der Hinweis ist nicht für den Flächennutzungsplan relevant. 

Der Flächennutzungsplan stellt die sich aus der städtebaulichen Entwicklung 

ergebende Art der Bodennutzung (lediglich) in den Grundzügen dar. 

Grundstücksbezogene Aussagen zur Erschließung gehören nicht dazu. Der Hinweis ist 

aber bereits bei der Aufstellung der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 „Weitin 

Neubrapharm“ berücksichtigt worden. 

 

2. Der Hinweis wird nicht beachtet. 

Der Flächennutzungsplan stellt die sich aus der städtebaulichen Entwicklung 

ergebende Art der Bodennutzung (lediglich) in den Grundzügen dar. Aussagen zu 

Grundstückszufahrten gehören nicht dazu und können auch nicht im 

Flächennutzungsplan festgesetzt werden. 

 

3. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Darstellung einer Trasse für eine örtliche bzw. überörtliche Hauptverkehrsstraße 

wurde nicht verändert. Sie dient der langfristigen Daseinsvorsorge und der aktiven 

Lärmminderung für die Wohnbebauung entlang der Stavenhagener Straße. Der 

Realisierungszeitpunkt bleibt offen. 

  

1 

2 

3 
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3.1/3 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

TÖB 2.3 (Straßenbauamt Neustrelitz, 22.08.19) 
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3.2/1  Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

TÖB 8.4 (Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg, Immissionsschutzbehörde, 23.03.20) 

 

Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 

 

 

 

 

1. Der Hinweis wird nicht beachtet. 

Die bauplanungsrechtliche Einschätzung, dass sich die betreffende Fläche nicht zu 

einem Kleinsiedlungsgebiet entwickelt hat, beruht auf der Tatsache, dass im Gebiet die 

dafür typische Mischung von Kleinsiedlungen einschließlich Wohngebäuden mit 

entsprechenden Nutzgärten und landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstellen nicht 

vorhanden ist.  

Für die Entwicklung eines Kleinsiedlungsgebietes fehlen ausreichende 

Flächenpotenziale. Das mit der Bauleitplanung als Angebot am Stadtrand eröffnete 

Nutzungsspektrum ist in der Realität in den vergangenen 20 Jahren nicht auf 

entsprechende Nachfrage gestoßen. Auch perspektivisch ist kein derartiger Bedarf 

erkennbar. Stattdessen hat sich ein vorwiegend von Wohnen, nicht störendem Gewerbe 

und Nutzungsbrachen gekennzeichnetes Gebiet entwickelt, das im Übergangsbereich 

zwischen Wohnbauflächen in der Ortslage, der viel befahrenen Bundesstraße und dem 

benachbarten Gewerbegebiet für eine gemischte Nutzung prädestiniert ist. Diese 

Nutzung ist Planungsziel und lärmverträglicher als eine Wohnbaulandentwicklung. 

 

Die mögliche deutliche Erhöhung des Anteils nichtstörenden Gewerbes bedeutet zwar 

eine Änderung der bestehenden bzw. bisher geplanten Verhältnisse für die Anwohner. 

Sie ist aber zumutbar, da bei Einhaltung der Immissionsrichtwerte für ein Mischgebiet 

aus bauplanungsrechtlicher Sicht die Belange gesunder Arbeits- und Lebensverhältnisse 

angemessen berücksichtigt werden. 

Deshalb wird die Bewertung der erhöhten Schallpegel im Umweltbericht, Abschnitt 

8.2.1 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen, Schutzgut „Mensch“ 

aufrechterhalten: „Eine erhebliche Beeinträchtigung der Wohnnutzung innerhalb der 

gemischten Baufläche ist nicht zu erwarten.“ Sie beruht auch auf der Tatsache, dass für 

die betreffende Fläche im Planverfahren zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 

„Weitin/Neubrapharm“ gesonderte Festsetzungen zum Lärmschutz vor nicht störendem 

Gewerbe nicht erforderlich waren. 
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3.2/2  Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

 

TÖB 8.4 (Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg, Immissionsschutzbehörde, 23.03.20) 

 

 

2. Der Hinweis wird nicht beachtet. 

Der Flächennutzungsplan stellt die Grundzüge der städtebaulichen Entwicklung und der 

Bodennutzung für die Gesamtstadt dar. Schutzabstände aufgrund von 

elektromagnetischer Strahlung bzw. der genannten Felder zählen nicht dazu, sie liegen 

im Fall der 110 kV-Leitung und des Umspannwerks außerdem unterhalb der 

Darstellungsschwelle. 

 

Die Einschätzung im Umweltbericht beruht auf den „Hinweisen zur Durchführung der 

Verordnung über elektromagnetische Felder“ der Bund/Länder Arbeitsgemeinschaft für 

Immissionsschutz vom 17./18.09.2014. Im Abschnitt II.3.1 Einwirkungsbereich von 

Niederfrequenzanlagen und maßgebliche Immissionsorte werden als Richtwerte für 

Schutzstreifen für 110 kV-Leitungen 10 Meter vom äußeren Leiter und für 

Umspannwerke 5 Meter um die Anlage herum angegeben. Diese Abstände sind für eine 

Darstellung im Flächennutzungsplan unerheblich. Sie sind aber auf der bisher 

unbebauten Fläche problemlos einzuhalten und auf Ebene von Objektplanungen/ 

Bauanträgen zu beachten bzw. durchzusetzen. 

Die geforderten Nachweise bzw. ein gesondertes Gutachten zur elektromagnetischen 

Strahlung im Rahmen des Flächennutzungsplanverfahrens sind daher entbehrlich. 

 

3. Der Hinweis wird nicht beachtet. 

Die Erhaltung der ehemaligen Versorgungsfläche als Grünfläche wurde bereits im 

Rahmen der Planaufstellung als Alternative geprüft und verworfen. Die Fläche wird wie 

die angesprochenen übrigen freien Gewerbeflächen als Nutzungsbrache angesehen. 

Diese soll im Sinne eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden vor anderen 

Flächen im Außenbereich in Anspruch genommen werden, da sie bereits äußerlich 

erschlossen ist und in unmittelbarer Nachbarschaft zu anderen Gewerbeflächen liegt. 

 

 

  

2 

3 
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4.1  Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

TÖB 2.5 (Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg, untere Verkehrsbehörde, 10.03.20) 

 

 

Stellungnahme ohne Hinweise 
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4.2  Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

TÖB 2.11 (Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg, Straßenbaubehörde, 05.09.19) 

 

 

Stellungnahme ohne Hinweise 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmerkung: Die Stellungnahme erfolgte nur zur frühzeitigen Beteiligung der Träger 

öffentlicher Belange. 
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4.3  Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

TÖB 13.2 (Industrie- und Handelskammer NB, 23.03.20) 

 

 

Stellungnahme ohne Hinweise 
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4.4  Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

TÖB 18. 4 (Handelsverband Nord, 10.03.20) 

 

 

Stellungnahme ohne Hinweise 
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5.1/1  Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

TÖB 4.2 (E.DIS Netz GmbH, Altentreptow, 05.09.19, 24.02.20) 

 

 

Die Stellungnahme ist nicht relevant für das Flächennutzungsplanverfahren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verweis auf Stellungnahme vom 05.09.19 

 

  



22 

 

5.1/2  Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

TÖB 4.2 (E.DIS Netz GmbH, Altentreptow, 05.09.19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis ist nicht für das Flächennutzungsplanverfahren relevant. 

 

Der Flächennutzungsplan stellt die sich aus der städtebaulichen Entwicklung ergebende 

Art der Bodennutzung in den Grundzügen, hier Hauptversorgungsleitungen (110 kV) 

und Versorgungsanlagen gesamtstädtischer Bedeutung (Umspannwerk Zirzow/Weitin), 

dar. Leitungsumverlegungen oder Leitungsbestandsdarstellungen mit niedrigerer 

Spannung sind nicht Regelungsgegenstand. Entsprechende Anfragen, Anträge und 

Abstimmungen sind erst auf der Ebene von Objektplanungen/Bauanträgen sinnvoll. 
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5.1/3  Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

TÖB 4.2 (E.DIS Netz GmbH, Altentreptow, 05.09.19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise (1. - 2.) sind nicht für das Flächennutzungsplanverfahren relevant. 

 

Die aufgeführten Hinweise und Richtlinien sind unabhängig von den Darstellungen des 

Flächennutzungsplanes auf der Ebene konkreter Objektplanungen/Bauanträge zu 

beachten. Sie haben keinen konkreten Bezug zu den Darstellungen des 

Flächennutzungsplanes. 

 

 

 

 


